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§ 288 VAG Kundmachung bei
unerlaubtem Geschäftsbetrieb

 VAG - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

§ 288.

Die FMA kann durch Kundmachung im Internet, Abdruck im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ oder in einer anderen

Zeitung mit Verbreitung im gesamten Bundesgebiet die Ö7entlichkeit informieren, dass eine namentlich genannte

natürliche oder juristische Person (Person) zum Betrieb der Vertragsversicherung oder bestimmter

Versicherungsgeschäfte nicht berechtigt ist, sofern diese Person dazu Anlass gegeben hat und eine Information der

Ö7entlichkeit erforderlich und im Hinblick auf mögliche Nachteile des Betro7enen verhältnismäßig ist. Diese

Verö7entlichungsmaßnahmen können auch kumulativ getro7en werden. Die Person muss in der Verö7entlichung

eindeutig identi@zierbar sein; zu diesem Zweck können, soweit der FMA bekannt, auch Geschäftsanschrift oder

Wohnanschrift, Firmenbuchnummer, Internetadresse, Telefonnummer und Telefaxnummer angegeben werden. Der

von der Verö7entlichung Betro7ene kann eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Verö7entlichung in einem

bescheidmäßig zu erledigenden Verfahren bei der FMA beantragen. Die FMA hat diesfalls die Einleitung eines solchen

Verfahrens in gleicher Weise bekannt zu machen. Wird im Rahmen einer Überprüfung die Rechtswidrigkeit der

Verö7entlichung festgestellt, so hat die FMA die Verö7entlichung richtig zu stellen oder auf Antrag des Betro7enen

entweder zu widerrufen oder aus dem Internetauftritt zu entfernen.
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